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Die Europäische Lebensmittelbehörde: Fragen und Antworten

Welche Aufgaben hat die Europäische Lebensmittelbehörde?

Gemäß Entwurf der Kommission für eine Verordnung über Grundsätze und Erfordernisse des Lebensmittelgesetzes und dem Aufbau einer Europäischen Lebensmittelbehörde (ELB/EFA) wird deren Hauptaufgabe in unabhängiger Beratung und Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes für enge Zusammenarbeit mit ähnlichen Institutionen in den Mitgliedstaaten bestehen. Die Behörde wird Risiken in Zusammenhang mit Nahrungskette erfassen und die Öffentlichkeit über Risiken im Bereich Lebensmittel informieren.

Die ELB/EFA hat sechs hauptsächliche Aufgaben:

Unabhängige wissenschaftliche Beratung bei Fragen der Lebensmittelsicherheit und ähnlichen Themen wie Gesundheit und artgerechte Haltung von Tieren, Gesundheit von Pflanzen, GVO/GMO und Ernährung. Solche Beratung wird auf Antrag der Kommission, des Europa-Parlamentes und/oder der Mitgliedstaaten geleistet und dient als Basis für Beschlüsse zur Risikobewältigung.

Beratung bei technischen Fragen im Bereich Lebensmittel zwecks Förderung der Politik und der Gesetze die mit der Nahrungskette in Verbindung stehen.

Sammlung und Analyse von Daten über Ernährungsgewohnheiten und anderer Informationen bezüglich möglicher Risiken, um in der EU Sicherheit in der Nahrungskette zu gewährleisten.

Feststellung und frühzeitige Warnung im Falle auftauchender Risiken

Unterstützung der Kommission im Falle einer Krise

Information der Öffentlichkeit über alle Angelegenheiten, die in Zuständigkeit der Behörde fallen.

Wann wird die Verordnung zur Einsetzung der ELB/EFA verabschiedet und wann kann die Behörde ihre Arbeit aufnehmen? 

Die Kommission legte den Entwurf für eine Verordnung über ein Allgemeines Lebensmittelgesetz und die Einsetzung einer Europäischen Lebensmittelbehörde am 8. November des letzten Jahres dem Europa-Parlament und dem Ministerrat zur Verabschiedung in einem Gemeinschaftsentscheid vor. Das Europa-Parlament verabschiedete seinen Bericht am 12. Juni. Er enthielt mehr als 200 Ergänzungen, von welchen ungefähr die Hälfte von der Kommission gutgeheißen wurde. Der Rat hat heute eine Einigung erzielt. Es steht zu erwarten, dass ein Gemeinschaftsentscheid unter dem belgischen Vorsitz rasch getroffen wird. Dann wird eine zweite Lesung des Verordnungsentwurfes im Europa-Parlament und dem Rat folgen, ehe die endgültige Verabschiedung vorgenommen werden kann. Eine politische Entscheidung über den Sitz ist für vor Ende dieses Jahres vorgesehen.

Beim Europäischen Gipfeltreffen von Nizza im Dezember 2000 zeigte sich klar die Ansicht, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, welche es der ELB/EFA ermöglichen, ihre Arbeit zu Beginn des Jahres 2002 aufzunehmen. Die Kommission tut alles was in ihrer Macht steht, um die rechtliche Einsetzung der Behörde vor diesem Datum abzuschließen, damit sie ihre Aufgaben so früh als möglich im Jahre 2002 aufnehmen kann.

Welchen rechtlichen Status hat die ELB/EFA?

Die Behörde ist eine eigenständige rechtliche Körperschaft, die von anderen Institutionen der Gemeinschaft völlig unabhängig ist.

Beschlüsse zu Risikobewältigung und Risikokontrolle fallen weiterhin gemäss Gemeinschaftsvertrag in die Zuständigkeit der politisch zuständigen Institutionen.

Welches Ziel verfolgt die Arbeit der ELB/EFA?

Ihre Aufgaben sind breit gefächert, damit sie sich umfassenden Überblick über die Nahrungskette verschaffen und Politik und Gesetz eine kohärente Basis bieten kann. Daher bearbeitet die ELB/EFA alle Angelegenheiten, welche direkten oder indirekten Einfluss auf die Sicherheit von Lebensmitteln ausüben. Darin eingeschlossen sind Tiergesundheit und artgerechte Haltung, sowie Gesundheit von Pflanzen. Auch wissenschaftliche Fragen bezüglich Ernährung sind eingeschlossen.

Zwecks Kohärenz in der Wissenschaft wird die Behörde auch wissenschaftliche Gutachten zu allen Fragen erstellen, welche genetisch veränderte Organismen betreffen.

Wie ist die ELB/EFA aufgebaut?

Die Europäische Lebensmittelbehörde besteht aus vier Geschäftseinheiten: Aufsichtsrat, Vorstand, Beratungsgremium, Wissenschaftlicher Koordinations-Ausschuss, sowie acht Wissenschaftliche Gremien.

Aufsichtsrat

Nach langen Diskussionen einigte sich der Rat bezüglich Zusammensetzung und Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates der ELB/EFA wie folgt: er soll aus 16 Mitgliedern bestehen, die vom Rat nach Konsultation des Europa-Parlamentes ernannt werden. In diesem Rahmen würde die Kommission weit mehr als sechzehn passende Kandidaten für den Aufsichtsrat nominieren. Mindestens vier der sechzehn Mitglieder sollen aus dem Bereich Verbraucherorganisationen oder anderen Interessengruppen der Nahrungskette stammen. Im Aufsichtsrat der ELB/EFA wird ein Vertreter der Kommission Einsitz nehmen. Ziel des Rates bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates ist die Gewährleistung der höchsten Kompetenzstandards und möglichst großem geographischen Einzugsgebiet innerhalb der Europäischen Union. Die Kommission hat 4 Vertreter aus dem Rat, 4 Vertreter aus dem Parlament, 4 Vertreter aus der Kommission und 4 Vertreter aus Verbraucherorganisationen und anderen Interessengruppen vorgeschlagen. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass besonders angesichts des Standpunktes des Europa-Parlamentes, welches für eine breitgefächerte Zusammensetzung auf Basis höchster Kompetenzstandards eintritt, Auswahlverfahren erarbeitet werden müssen, mittels derer die passende berufliche Qualifikation der Mitglieder des Aufsichtsrates ermittelt werden kann. Die Kommission ist ferner der Meinung, dass mittels Vertiefung dieser Frage die Standpunkte verschiedener Institutionen auf den verschiedenen Stufen des Gesetzgebungsverfahrens koordiniert werden können.

Beratungsgremium

Der Vorstand wird von einem Beratungsgremium unterstützt. Dieses besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Jeder Mitgliedstaat entsendet einen Vertreter. Diese Vertreter müssen aus Institutionen stammen, deren Aufgabengebiet demjenigen der ELB/EFA ähnlich ist, wie zum Beispiel staatlichen Stellen zur Risikoerfassung im Bereich Lebensmittel. Der starke Einbezug dieser nationalen Institutionen ist äußerst wichtig für ein leistungsfähiges Netzwerk der Zusammenarbeit mit nationalen wissenschaftlichen Organisationen, zwecks Austausch von Information über mögliche Risiken und Konzentration von Wissen.

Wissenschaftliche Gremien

Die Wissenschaftlichen Gremien setzen sich aus unabhängigen Experten zusammen, welche nach einer offenen Ausschreibung vom Aufsichtsrat ernannt werden. Folgende Gremien sollen eingerichtet werden:

· Gremium für Lebensmittelzusätze, Geschmacksstoffe, Bearbeitungshilfen und Kontaktmaterialien

· Gremium für Zusätze, Produkte oder Substanzen, welche in Tierfutter verwendet werden

· Gremium für Gesundheit von Pflanzen, Pflanzenschutzmittel und deren Rückstände

· Gremium für genetisch veränderte Organismen

· Gremium für Diätprodukte, Ernährung und Allergien

· Gremium für biologische Risiken (einschließlich TSE/BSE-Fragen)

· Gremium für verschmutzende Stoffe in der Nahrungskette

· Gremium für Tiergesundheit und artgerechte Haltung

Ein Wissenschaftlicher Ausschuss wird ferner für die allgemeine Koordination sorgen, welche zwecks Gewährleistung der Kohärenz der wissenschaftlichen Meinungen der verschiedenen Gremien notwendig ist. Der Ausschuss wird sich aus den Vorsitzenden der wissenschaftlichen Gremien, sowie sechs unabhängigen Experten zusammensetzen, die keinem Gremium angehören.

Personal und Budget

Die ELB/EFA wird aus dem Haushalt Gemeinschaft finanziert und nach voller Aufnahme ihrer Tätigkeit über einen beachtlichen Bestand an wissenschaftlichem Fachpersonal verfügen. Die Behörde wird nach Ablauf von drei Jahren bis zu 250 Personen beschäftigen. Der Haushalt liegt bei 40 Mio. Euro. Er soll nach drei Jahren überprüft werden.

Zu Anfang wird die ELB/EFA in vollem Umfange aus dem Haushalt der Gemeinschaft getragen. Der Entwurf sieht jedoch eine Prüfung dieser Sachlage nach dreijähriger Tätigkeit vor.

Welche Rolle spielen die ELB/EFA und das Beratungsgremium im Falle gegensätzlicher wissenschaftlicher Meinungen?

Die Europäische Lebensmittelbehörde ist ausdrücklich mit der Suche nach und Feststellung jeder möglichen Konfliktquelle zwischen ihren wissenschaftlichen Meinungen und den Meinungen anderer Institutionen der Gemeinschaft beauftragt, welche ähnliche Aufgaben wahrnehmen. Sollte die ELB/EFA auf möglicherweise gegensätzliche wissenschaftliche Meinungen stoßen, an welchen sie selber oder andere Institutionen beteiligt sind, wird sie dafür sorgen, dass alle wichtigen wissenschaftlichen Informationen den Betreffenden in gleichem Masse zugänglich werden. Wenn eine nationale wissenschaftliche Institution solche gegensätzlichen wissenschaftlichen Standpunkte vertritt, werden die ELB/EFA und die betreffende Behörde zusammenarbeiten. Das Beratungsgremium der ELB/EFA wird in einem solchen Fall beigezogen.

Ziel ist es in beiden Fällen, den Konflikt entweder beizulegen oder ein gemeinsames Dokument zu erarbeiten, mittels welchem die strittigen wissenschaftlichen Fragen geklärt werden. Dies soll allen Risikobeauftragten die Möglichkeit geben, die bestmöglichen Maßnahmen zu ergreifen, aufgrund aller verfügbaren Information.

Wie wird die Unabhängigkeit der ELB/EFA gewährleistet?

Die ELB/EFA ist eine unabhängige Körperschaft mit dem Recht, ihre eigene Organisation und Kommunikation aufzubauen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates, das Beratungsgremium und die Wissenschaftler in den Gremien handeln unabhängig. Zu diesem Zweck werden Sie jährlich eine schriftliche Absichtserklärung und eine Interessenerklärung abgeben. Bei jeder Sitzung werden sie alle spezifischen Interessen offen legen, welche ihrer Unabhängigkeit bezüglich der Punkte auf der Tagesordnung abträglich sein könnten.

Was kann die ELB/EFA tun, damit Krisen der Vergangenheit im Bereich Lebensmittel nicht wieder auftreten können?

Die Behörde hat die Aufgabe, permanent wichtige wissenschaftliche und andere Daten zu sammeln und zu analysieren, welche erlauben, auftauchende Risiken in der Nahrungskette frühzeitig festzustellen und entsprechende Warnungen auszugeben.

Wird die ELB/EFA der Öffentlichkeit direkt Bericht erstatten?

Die ELB/EFA wird mit der Öffentlichkeit aktive Kommunikation über ihre Aktivitäten und deren Ergebnisse betreiben. Diese Information für die Öffentlichkeit soll objektiv, zuverlässig und leicht verständlich gestaltet werden.

Gelten die Transparenzregeln der derzeitigen wissenschaftlichen Ausschüsse auch für die ELB/EFA?

Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses und der wissenschaftlichen Gremien, einschließlich Gutachten von Minderheiten sollen veröffentlicht werden. Das gleiche gilt für die jährlichen Interessenerklärungen und die Interessenerklärungen, die in Zusammenhang mit den Punkten auf der Tagesordnung von Sitzungen und den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit abgegeben werden. Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien der ELB/EFA und der Jahresbericht werden ebenfalls veröffentlicht.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, die Öffentlichkeit zu gewissen Sitzungen zuzulassen. Er kann ferner Vertreter von Verbraucherschutzorganisationen oder anderer beteiligter Parteien einladen, bestimmte Aktivitäten der ELB/EFA zu beobachten. Die ELB/EFA wird ferner breiten Zugang zu Unterlagen gewähren, welche sich in ihrem Besitz befinden.

Welche Rolle spielt die ELB/EFA bei der Risikobewältigung?

Vorschläge für Maßnahmen zur Risikobewältigung zur Vorlage beim Europa-Parlament und dem Rat, sowie das Recht auf Ergreifung von Notfallmaßnahmen fallen weiterhin in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Maßnahmen zur Risikobewältigung können Vermarktungsverbote, Einschränkungen oder spezifische Bedingungen für das Marketing von Lebens- oder Futtermitteln einschließen. Gemäss den neuen Regeln, welche im Verordnungsentwurf enthalten sind, kann die Kommission im Falle ernsthafter Risiken Notfallmaßnahmen bezüglich aller Lebens- oder Futtermittel ergreifen. Solche Maßnahmen müssen so bald als möglich, spätestens jedoch nach Ablauf von 10 Werktagen durch einen neu gegründeten Ausschuss für die Nahrungskette und Tiergesundheit geprüft werden. Der bestehende Ständige Ausschuss für Fragen der Lebensmittelsicherheit, Futtermittel, Tier- und Pflanzengesundheit  bezüglich Lebens-/Futtermittelsicherheit wird darin integriert werden.

Zusätzlich zu ihrer Aufgabe der frühen Feststellung von auftauchenden Risiken, wird die Behörde nach Bedarf bei der Krisenbewältigung Unterstützung leisten. Im Falle einer Krise wird die Kommission unverzüglich einen Krisenstab einsetzen. Die Behörde ist darin für die notwendige wissenschaftliche und technische Beratung zuständig. Der Krisenstab wird alle wichtigen Informationen sammeln und bewerten und Möglichkeiten zur raschen und effizienten Verhinderung, Reduzierung oder Beseitigung der Krise erarbeiten. Der Krisenstab ist ferner zuständig für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit Krisenzeiten.

Die ELB/EFA wird auch Mitglied des Frühwarnsystems sein, das weiterhin der Kommission untersteht. Das neue System wird Lebensmittel und jetzt auch Futtermittel einschließen. Alle Informationen über ernste direkte oder indirekte Risiken für die menschliche Gesundheit aufgrund von Lebens- oder Futtermitteln müssen dem Frühwarnsystem von den zuständigen nationalen Behörden mitgeteilt werden. Das gleiche gilt für alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Vermarktung eines Produktes einzuschränken, unabhängig davon ob es sich dabei um ein Produkt aus der EU oder ein Importprodukt handelt. Alle Mitteilungen werden von der Kommission unverzüglich an die anderen Mitglieder des Frühwarnsystems weitergeleitet: die Mitgliedstaaten und die Behörde. Die Behörde kann der Mitteilung über das Bestehen eines Risikos alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen anfügen, welche der Aufgabe der raschen und passenden Risikobewältigung in den Mitgliedstaaten dienlich sind.

Hintergrund

Das Weißpapier über Lebensmittelsicherheit vom Januar 2001 hat zum Ziel, die Gesetze zu modernisieren und ein Paket kohärenter und transparenter Regeln zur Verstärkung der Kontrolle vom Produzenten bis zum Verbraucher und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen EU-Beratungssystems zu erarbeiten. Befragungen der Öffentlichkeit über das Weißpapier, sowie die Reaktionen des Europa-Parlamentes und des Rates bestätigten, dass die Schaffung einer Lebensmittelbehörde mit wissenschaftlicher und technischer Kompetenz allgemein als der beste Weg gesehen wird, dem wachsenden Bedürfnis nach einer Politik auf solider wissenschaftlicher Basis nachzukommen und das Vertrauen der Verbraucher zu steigern.

Grundsätzliche Änderungen bei der Organisation der wissenschaftlichen Beratung, auf welcher die Gesetze der Gemeinschaft fußen, wurden erstmals im Dezember 1997 vorgenommen, als Antwort auf die BSE-Krise. In einem Beschluss von Oktober 1997 setzte die Kommission einen Wissenschaftlichen Lenkungsausschuss, sowie acht spezielle wissenschaftliche Ausschüsse ein. Bei der gleichen Gelegenheit wurden die Grundsätze der Unabhängigkeit, Qualität und Transparenz als grundlegende Arbeitsbedingungen für diese Ausschüsse festgeschrieben.

Die Erfahrung, welche durch die Arbeit der Ausschüsse in den letzten Jahren gesammelt wurde, zeigte einen Mangel an Leistungsfähigkeit im bestehenden System, welcher zu ernstlichen Verzögerungen sowohl bei Gewährung angeforderter Beratung bei Beschlüssen zur Bewältigung von Gesundheitsrisiken bei Verbrauchern, sowie auch der Zulassung von Produkten, Verfahren und Substanzen geführt hat, welche unter die EU-Gesetzgebung fallen. Der Mangel an wissenschaftlichem Fachpersonal, welches Vorbereitungsarbeiten für Risikoerfassung durch die Mitglieder des Ausschusses leisten sollte, wurden im Weißpapier über Lebensmittelsicherheit als Hindernis für die Gewährung rascher und effizienter Beratung bezeichnet.  

